
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/9/22 92/11/0071
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1992

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 lite;

KFG 1967 §66 Abs3;

KFG 1967 §73 Abs2;

KFG 1967 §73 Abs3;

Rechtssatz

Wurde vom Bf ein Verkehrsunfall VERSCHULDET, so hat die Bemessung der Entziehungszeit nicht nach § 73 Abs 3 KFG

sondern nach Abs 2 dieser Bestimmung zu erfolgen. Nach § 73 Abs 2 KFG darf die zu bemessende Zeit bei

verkehrsunzuverlässigen Personen nicht kürzer als 3 Monate sein, wobei auch in diesem Fall eine Wertung iSd § 66 Abs

3 KFG vorzunehmen ist.
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